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Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie 1

(Vom 14. Oktober 2020)

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz,

gestützt auf Art. 40 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen vom 28. September 2012 (Epidemiengesetz, EpG)2 
sowie Art. 2 und 8 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 
Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 
besondere Lage)3,

beschliesst4:

I. Allgemeines 5

§ 1 6 Gegenstand und Zweck

1 Diese Verordnung ordnet ergänzende Massnahmen gegenüber der Bevölkerung, 
Organisationen und Institutionen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie an.
2 Sie legt die Zuständigkeiten fest und regelt den Vollzug.
3 Die Massnahmen dienen dazu, die Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) zu 
verhindern, Übertragungsketten zu unterbrechen und besonders gefährdete Per-
sonen zu schützen.

II. Massnahmen 7

§ 2 8

§ 3 9

§ 3a 10

§ 3b 11

§ 4 12  Schulen

An den Schulen gelten die Vorgaben des Bildungsdepartementes.

III. Zuständigkeiten 13

§ 5 14 Kontrollen und Vollzugshilfe
 a) Kantonale Behörden

1 Die Kantonspolizei und das Amt für Arbeit:
a) kontrollieren die Einhaltung der gestützt auf die Epidemien- und Covid-19-Ge-

setzgebung angeordneten Massnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich;
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b) koordinieren ihre Kontrollmassnahmen und Vollzugstätigkeiten untereinander 
und in Absprache mit dem Departement des Innern;

c) erlassen unter Vorbehalt anderer Zuständigkeiten die erforderlichen Verfügun-
gen und Anordnungen.

2 Die Kantonspolizei ist insbesondere für die Kontrolle von Bar- und Clubbetrie-
ben, Veranstaltungen sowie Kundgebungen zuständig.
3 Das Amt für Arbeit ist insbesondere für die Kontrolle von gewerblichen und in-
dustriellen Betrieben, Gastronomiebetrieben sowie von Skibetrieben und Winter-
sportorten zuständig.

§ 5a 15 b) Kommunale Behörden

1 Die Bezirke und Gemeinden unterstützen die kantonalen Behörden bei der Kon-
trolle und beim Vollzug der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie.
2 Sie setzen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, namentlich beim gesteigerten Ge-
meingebrauch, die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie um.

§ 5b 16 c) Apotheker

1 Apotheker, die nach § 15 Abs. 3 der Gesundheitsverordnung vom 23. Dezember 
2003 (GesV)17 über eine Bewilligung des Amtes für Gesundheit und Soziales ver-
fügen, sind berechtigt, ohne ärztliche Verschreibung an gesunden Personen ab 
16 Jahren Impfungen gegen Covid-19 vorzunehmen.
2 Mit Bewilligung der Kantonsapothekerin dürfen sie den technischen Impfvor-
gang unter ihrer fachlichen Aufsicht an geschultes Personal im Sinne von § 25 
Abs. 2 des Gesundheitsgesetzes vom 16. Oktober 2002 (GesG)18 delegieren.
3 Die Kantonsapothekerin kann Weisungen über Covid-19-Impfungen in Apothe-
ken erlassen.

IV. Schlussbestimmungen 19

§ 6 20 Strafbestimmungen

Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung können gemäss 
Art. 83 Abs. 1 Bst. j und Abs. 2 EpG strafrechtlich geahndet werden, sofern nicht 
das Ordnungsbussenverfahren zur Anwendung gelangt.

§ 7 Inkrafttreten und Veröffentlichung

1 Diese Verordnung tritt am 16. Oktober 2020 in Kraft.21

2 Sie wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen.
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